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Stand 10/2006 

A. Versicherungsbedingungen 
B. Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 

Zivilprozessordnung (ZPO) 

1. Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versichert sind das Fahrzeug, einschließlich der maschinellen 
und technischen Einrichtung, ferner, soweit nicht unter Ziffer 1.3 
genannt, das Zubehör und das Inventar. 
1.2 Persönliche Effekten (z. B. Bordwäsche, Geschirr, Bordbeklei-
dung) sind bis zu 2%, höchstens jedoch EUR 2.500,–, der 
Gesamtversicherunksumme des Fahrzeugs (ohne Wrackbeseiti-
gungskosten sowie der in Ziffer 1.3 genannten Sachen) ohne Bei-
tragszuschlag mitversichert. 
1.3 Auf Antrag können versichert werden persönliche Effekten 
(über die in Ziffer 1.2 genannte Versicherungssumme hinaus), nicht 
fest eingebaute nautische Geräte, das Beiboot, die Rettungsinsel 
und der nicht zulassungspflichtige, jedoch kennzeichnungspflichtige 
Trailer. 
1.4 Nicht versichert sind Wert- und Schmucksachen, Pelze, Geld, 
Papiere irgendwelcher Art mit Geldwert, Dokumente, Lebens- und 
Genussmittel, nicht fest eingebaute Uhren, Gemälde, Antiquitäten, 
Foto-, Filmapparate, tragbare Videosysteme/DVD, Computer, Brillen, 
Hörgeräte, Prothesen und Kontaktlinsen sowie Mobiltelefone. 

2. Geltungsbereich 

2.1 Der geografische Geltungsbereich erstreckt sich 
2.1.1 auf alle Binnengewässer Europas, die Ostsee, das Kattegatt, 
den Skagerrak und die Nordsee südlich der Linie Bergen/Wick 
sowie den Kanal nördlich der Linie Land's End/Brest 
2.1.2 auf das Mittelmeer, das Schwarze Meer und die Dardanellen 
sowie die 10-Meilen-Zone des übrigen Europas. 
2.1.3 sowie auf das Gebiet der Kanarischen Inseln zwischen dem 10. 
und 18. westlichen Längengrad und dem 28. und 30. nördlichen 
Breitengrad und Fahrten innerhalb der 10-Meilen-Zone vor der 
Küste Marokkos. 
2.2 Eingeschlossen ist der Aufenthalt außerhalb des Wassers (z. B. 
Winterlager, Reparatur/Werftaufenthalt), das Anlandholen und 
Zuwasserlassen sowie Transporte mit geeigneten Transportmitteln. 

3. Umfang der Versicherung 
3.1 Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die versicherten 
Sachen während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. 
3.2 Diebstahlschäden sind jedoch 
– bei persönlichen Effekten, 
– den nicht fest eingebauten nautischen Geräten (sofern gem. Ziff. 
1.3 versichert), 

– oder beim Trailer 
nur bei Einbruchdiebstahl und bei Diebstahl des ganzen Fahrzeugs 
bzw. Trailers versichert. 
4. Ausgeschlossene Gefahren und Schäden 
 
4.1 Ausgeschlossen sind jedoch die Gefahren 
4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse 
und die Gefahren, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
Verwendung oder dem Vorhandensein von Minen, Torpedos, 
Bomben oder anderen Kriegswerkzeugen ergeben; 

4.1.2 des Aufruhrs, der Plünderung, politischer Gewalthand-
lungen, terroristischer Gewalthandlungen (unabhängig von derAnzahl 
der daran beteiligten Personen) oder sonstiger bürgerlicher Unruhen, 
des Streiks, der Aussperrung, Sabotage; 
4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 
hoher Hand; 
4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischer Wellen als 
Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen; 
4.1.5 durch Kernenergie sowie sonstiger ionisierender Strahlung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für radioaktive Isotope (außer Kern-
brennstoffe und -elemente), chemische, biochemische und biologi-
sche Substanzen, soweit diese für kommerzielle, landwirtschaft-
liche, medizinische, wissenschaftliche oder andere ähnliche fried-
liche Zwecke bereitgestellt, transportiert oder gelagert werden. 
4.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verursacht 
durch 
4.2.1 Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugs, sofern diese Umstände bei 
Antritt der Fahrt vorlagen bzw. der Versicherungsnehmer davon 
Kenntnis hatte oder gehabt haben musste; 
4.2.2 Konstruktions-, Fabrikations- und Materialfehler, soweit es 
sich um die fehlerhaft hergestellten Teile selbst handelt; 
4.2.3 eigentümliche Betriebsgefahr (z.B. Kolbenfresser, defekte 
Zylinderkopfabdichtung, Getriebeverschleiß) an der maschinellen 
Einrichtung sowie Elektronik; 
4.2.4 Abnutzung, Bearbeitung, Verkratzen und Verschrammen; 
4.2.5 Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation, Osmose; 
4.2.6 Feuchtigkeits- und Umwelteinflüsse wie Fäulnis, Abwässer 
und Chemikalien sowie Frost, Eis, Regen und Schnee; 
4.2.7 nicht sachgemäße Verladung und Befestigung während des 
Transports; 
4.2.8 Unterschlagung; 
4.2.9 Verstöße gegen behördliche Vorschriften, gegen die Vor-
schriften eines Beförderungsunternehmens, ferner durch gericht-
liche Verfügung und Vollstreckung. 
4.3 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die eintreten, 
während das versicherte Fahrzeug zu anderen als sportlichen oder 
Vergnügungszwecken (z. B. Vercharterung, Vermietung, 
gewerbliche Nutzung) verwendet wird. 
4.4 Mittelbare Schäden (Minderwert, Beeinträchtigung der Renn-
fähigkeit etc.) werden nicht ersetzt. 

5. Ersatz von Aufwendungen 
Der Versicherer ersetzt 
5.1 den Beitrag, den der Versicherungsnehmer zur großen Haverie 
aufgrund einer nach Gesetz oder den York-Antwerpener-Regeln 
aufgemachten Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverie 
Maßregel ein dem Versicherer zur Last fallender Schaden abgewen-
det werden sollte. Übersteigt der Beitragswert den 
Versicherungswert, so leistet der Versicherer vollen Ersatz bis zur 
Höhe der Versicherungssumme. 

* Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge
verpflichtet und schließen hierfür u. a. Haftpflichtversicherungen ab. 
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5.2 Aufwendungen des Versicherungsnehmers, auch erfolglose, 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, soweit sie der Versicherungsnehmer den Um-
ständen nach für geboten halten durfte oder soweit er sie gemäß 
den Weisungen des Versicherers macht. 
5.3 Bis zur Höhe der Versicherungssumme, mindestens jedoch bis 
100.000 EUR, die Aufwendung zum Zwecke der Bergung und/oder 
Beseitigung/Vernichtung von Sachen, die durch ein versichertes 
Ereignis beschädigt oder zerstört worden sind. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherungsnehmer die Aufwendungen nach den 
Umständen für geboten halten durfte oder die Aufwendungen 
durch die Befolgung behördlicher Anordnungen oder Weisungen 
des Versicherers entstanden sind und kein Haftpflichtversicherer 
zur Übernahme dieser Kosten verpflichtet ist. Diese Kosten werden 
zusätzlich über die Versicherungssumme hinaus ersetzt. 
Der Versicherer leistet über die reine Hebung/Beseitigung des 
Wracks keinen Ersatz für Aufwendungen, insbesondere nicht zur 
Verhinderung oder Beseitigung von Umweltschäden (z. B. der Ver-
unreinigung von Luft, Wasser oder Boden). 

6.  Prämie, Beginn und Ende der Haftung 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei 
Aushändigung des Versicherungsscheins oder im Fall des Vertrags-
schlusses gemäß §§ 5 oder 5a VVG nach Ablauf der Widerspruchs-
frist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem ein 
neues Versicherungsjahr beginnt. 
Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie oder der 
ersten Rate ergeben sich aus § 38 VVG; im Übrigen gilt § 39 VVG. 
Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugs-
schadens nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB 
oder § 352 HGB zu fordern. Rückständige Folgeprämien dürfen nur 
innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG für sie gesetz-
ten Zahlungsfrist eingezogen werden. 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als 
gestundet. Sie werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
in Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig ist. 
3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeit-
punkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später 
aufgefordert, die Prämie aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem 
Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung. 
4. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei 
Monate vor Ablauf durch eine Partei schriftlich gekündigt werden. 
5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit 
oder wird es rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an 
ungült ig,  so gebührt  dem Versicherer die Prämie oder die 
Geschäftsgebühr gemäß dem Versicherungsvertragsgesetz (z. B. 
§§ 40, 68 VVG). 
Kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie für das laufende Ver-
sicherungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen 
zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzuzahlen. 
Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (Ziffer 18) der Ver-
sicherungsnehmer, so hat der Versicherer Anspruch auf die Prämie 
für das laufende Versicherungsjahr. 

7.  Versicherungswert, feste Taxe 
7.1 Versicherungswert der versicherten Sachen ist der Zeitwert bei 
Vertragsabschluss. Die Versicherungssumme hat ihm zu entspre-
chen und gilt als feste Taxe. 
7.2 Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen. 

8.  Ersatzleistung 
8.1 Der Versicherer ersetzt bei Totalverlust die jeweilige Versiche-
rungssumme abzüglich erzielbarer Restwerte. 
8.2 Totalverlust liegt vor, wenn die versicherte Sache 
– dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlangung   

entzogen, insbesondere unrettbar gesunken ist oder 
– in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zerstört ist oder 
– derartig beschädigt ist, dass die Wiederherstellungskosten 

die jeweilige Versicherungssumme übersteigen. 
8.3 Teilschäden werden ohne Abzüge „neu für alt" ersetzt. Rest-
werte werden angerechnet. 
8.4 Für Schönheitsreparaturen, Veränderungen, Verbesserungen, 
Überführungs- und Zulassungskosten leistet der Versicherer keinen 
Ersatz. 

9.  Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers im Schadenfall
9.1 Die vereinbarte Selbstbeteiligung gilt je Schadenfall. Sie entfällt 
für Schäden an persönlichen Effekten und für Aufwendungen 
gemäß Ziffer 5. der AVB Sportbootkasko sowie bei Totalverlust und 
Totalschaden (auch wirtschaftlicher Totalschaden) des Fahrzeugs, 
des Beibootes oder Trailers. 
9.2 Nach fünf schadenfreien Versicherungsjahren reduziert sich die 
vereinbarte Selbstbeteiligung um 50%. 
10.  Zahlung der Entschädigung 
10.1 Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach 
ihrer endgültigen Feststellung durch den Versicherer gezahlt; 
im Falle des Abhandenkommens jedoch nicht vor Ablauf einer Zwei-
Monatsfrist. 
10.2 Wenn eine behördl iche Untersuchung gegen den Ver-
sicherungsnehmer aus Anlass des Schadens eingeleitet ist, kann 
der Versicherer die Zahlung bis zum Abschluss der Untersuchung 
verweigern. 
10.3 Der Versicherer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die 
beschädigten, versicherten Sachen gegen Erstattung des Versiche-
rungswertes zu übernehmen. 

10a  Doppelversicherung 
Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 58 und 60 VVG. 

11.  Gefahrenumstände bei Vertragsabschluß und Gefahrerhöhung
11.1 Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen wahrheits-
gemäß zu beantworten. Bei schuldhafter Verletzung dieser Oblie-
genheit kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG 
vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versiche-
rungsvertrag nach § 22 VVG anfechten. 
11.2 Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Bei einer Gefahrerhöhung kann der Ver-
sicherer aufgrund der §§ 23 bis 30 VVG zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei sein. 
11.3 Eine Gefahrerhöhung nach Antragsstellung l iegt insbe-
sondere vor, wenn sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag 
gefragt worden ist. 

12.   Verschulden des Versicherungsnehmers 
12.1 Führt der Versicherungsnehmer, der Fahrzeugführer oder 
einer der Insassen den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig 
herbei oder macht sich der Versicherungsnehmer bei den Verhand-
lungen über die Ermittlung der Entschädigung einer arglistigen 
Täuschung schuldig, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei (§ 6 Abs. 3, § 34 VVG). 
12.2 Die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleiben 
unberührt. 

13.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
13.1 Die Lagerung an Land hat der Versicherungsnehmer zum 
Schutz gegen Diebstahl und Einbruchdiebstahl sowie mut- und 
böswilliger Beschädigungen fremder Personen auf einem um-
friedeten, abgeschlossenen Platz oder in einem abgeschlossenen 
Gebäude vorzunehmen. Bei Lagerung auf Grundstücken an Gewäs-
sern schadet die Öffnung zu Wasserseite hin nicht. 
13.2 Bei Transporten hat der Versicherungsnehmer zum Schutz 
gegen Diebstahl 
– den Trailer bei Fahrtunterbrechungen durch ein(e) zusätzliche(s) 
Kette/Stahlseil und Sicherheitsschloss oder eine vergleichbare, im 
Fachhandel erhältliche, Sicherungseinrichtung gegen unbefugtes 
Abkuppeln vom ziehenden Fahrzeug zu schützen. Bei abgekuppeltem 
Abstellen ist der Trailer durch eine im Fachhandel erhältliche 
Sicherung gegen unbefugtes Ankuppeln oder einer Radkralle zu 
sichern. 

13.3 Den Außenbordmotor hat der Versicherungsnehmer zum 
Schutz gegen Diebstahl 
mit dem Fahrzeug durch eine mindestens 5 mm starke Stahlkette 
oder einem entsprechenden Stahlbügel, jeweils mit Sicherheits- 
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schloss, oder eine vergleichbare, im Fachhandel erhältliche, 
Sicherungseinrichtung fest zu verbinden oder 
– in einem verschlossenen Gebäude abzustellen. 
13.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden 
Obliegenheiten oder eine sonstige vertraglich vereinbarte Oblie-
genheit, so ist der Versicherer gemäß § 6 Absatz 1 und 2 VVG von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

14.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
14.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden Schaden 
unverzüglich dem Versicherer schriftlich oder telefonisch anzu-
zeigen. Schäden von voraussichtlich über EUR 5.000 sind darüber 
hinaus sofort telefonisch oder fernschriftlich (z. B. Telefax oder 
e-Mail) anzuzeigen. 
14.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer vor Beginn 
der Wiederinstandsetzung Gelegenheit zur Besichtigung und Fest-
stellung des Schadens zu geben, ihm jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Ent-
schädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft auf 
Verlangen schriftlich zu erteilen und Belege beizubringen. 
14.3 Der Versicherungsnehmer hat die „Anweisungen für den 
Schadenfall“ zu befolgen. 
14.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer gemäß §§ 6 Abs. 1, 62 Abs. 2 und 67 
Abs. 1 Satz 3 VVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

15.  Klagefrist 
15.1 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs 
Monaten gerichtlich geltend gemacht wird (§ 12 Abs. 3 VVG). 
15.2 Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
schriftlich abgelehnt hat (§ 12 Abs. 3 VVG). 

16.  Sachverständigenverfahren 
16.1 Wenn der Versicherungsnehmer es verlangt oder die Partei-
en sich darauf einigen, wird die Höhe des Schadens durch Sach-
verständige festgestellt. Die Entscheidung der Sachverständigen ist 
ausschließlich für die Höhe des Schadens maßgebend und für 
beide Parteien bindend. 
16.2 Für das Sachverständigenverfahren gelten folgende Grund-
sätze: 
a) Der Versicherer und der Versicherungsnehmer benennen je 
einen Sachverständigen. Beide Sachverständige wählen schriftlich, 
vor Beginn des Feststellungsverfahrens, einen Dritten als Obmann. 
Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer oder 
beider Parteien durch das für den Besichtigungsort zuständige 
Amtsgericht ernannt. 
b) Der Obmann kann nur über diejenigen Punkte entscheiden, 
über die die beiden Sachverständigen sich nicht geeinigt haben 
und nur innerhalb der Grenzen, die durch die Vorschläge der Sach-
verständigen gegeben sind. 
c) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmanns tragen die Parteien je zur Hälfte. 

17.  Veräußerungen 
Bei Veräußerung des Fahrzeugs kommen die Bestimmungen der 
§§ 69 – 71 VVG zur Anwendung. 

18.  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
18.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Parteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich 
zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. 
18.2 Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestim-
men, dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode. 
18.3 Bei Kündigung des Versicherungsnehmers entsteht kein 
Anspruch auf Beitragserstattung. Kündigt der Versicherer, so hat er 

den Beitrag für die laufende Versicherungsperiode nach dem Ver-
hältnis der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit der Ver-
sicherungsperiode zurückzuzahlen. 

19.  Gerichtsstand 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländi-
schen Gerichtsstände gemäß §§ 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG. 

20.  Schlussbestimmungen 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes 
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, 
die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Ver-
sicherungsvertrages sind. 
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Anweisungen für den Schadenfall 
Zur Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen gem. Ziffer 14.5 AVB hat 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt eines Schadens die nach-
folgenden Obliegenheiten zu beachten: 
 
1. Schadenabwendungs- und -minderungspflicht 
Der Versicherungsnehmer ergreift alle erforderlichen und nach den 
Umständen zumutbaren Maßnahmen zur Minderung eines entstandenen 
und Abwendung eines weitergehenden Schadens. 
 
2. Polizeiliche Meldung 
Im Falle von Brand, Explosion, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl, 
bei Verdacht eines Schadens durch eine strafbare Handlung sowie im 
Falle eines Verkehrsunfalls meldet er den Schaden unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle und reicht dieser eine Aufstellung 
aller beschädigten und in Verlust geratenen Sachen ein. 
 
3. Maßnahmen im Falle einer Kollision 
Bei Schäden durch eine Kollision fordert der Versicherungsnehmer 
den Kollisionsgegner zu einer gemeinsamen Schadenbesichtigung 
auf und hält Schadenhergang und -ausmaß gemeinsam schriftlich 
fest. Er hält den Kollosionsgegner schriftlich haftbar und vermeidet 
jede Anerkennung der eigenen Haftung. 
 
4. Schadenmeldung gegenüber dem Versicherer 
Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer jeden Scha-
den unverzüglich schriftlich, Schäden von voraussichtlich über 
EUR 5.000,– telefonisch, per Telefax oder e-Mail. 

5.  Einzureichende Belege – Schadennachweis 
Der Versicherungsnehmer übersendet dem Versicherer 
unverzüglich zum Nachweis des Schadeneintritts, der 
Schadenursache und der Schadenhöhe alle notwendigen 
Belege und Angaben. Insbesondere sind dem Versicherer die
nachfolgenden Belege und Angaben zu übermitteln: 
–  Protoko l l  über  Schadenhergang,  Schadenursache 

und Schadenausmaß 
– Unfallskizze 
–  Namen, Anschriften aller am Schadeneintritt beteiligten 

 Personen 
– Namen, Anschriften aller Zeugen 
– Anschrift, Aktenzeichen der aufnehmenden Polizeidienststelle 
–  Wertnachweise, z. B. Originalrechnungen 
– Berechnung des Gesamtschadens. 
Im Falle eines Schadens im Gewahrsam eines 
Transportunternehmens reicht der Versicherungsnehmer 
zusätzlich die nachfolgenden Unterlagen ein: 
–  Beförderungspapiere (z. B. Originalfrachtbrief, Ladeschein etc.) 
– Bescheinigung des Transportunternehmens (z. B. bahnamtliche 

Bescheinigung, Bericht des Transportunternehmens oder Fahr-
zeugführers) 

– schriftliche Abtretungserklärung der Rechte aus dem Beförde-
rungsvertrag an den Versicherer. 
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 
Zivilprozessordnung (ZPO) 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 5 Billigungsklausel 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem 
Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die 
Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des 
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. 
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des 
Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen 
als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schrift-
lich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche 
Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versiche-
rungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins 
hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen 
ist besonders aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht ent-
sprochen, so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer 
unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als 
vereinbart anzusehen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer 
darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist 
unwirksam. 

§ 5a  Widerspruchsrecht 
(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antrag-
stellung die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine 
Verbraucherinformation nach § 10a des Versicherungsaufsichts-
gesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Ver-
sicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der wei-
teren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation 
als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich 
widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pen-
sionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen 
beruhen. § 5 bleibt unberührt. 
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem 
Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen 
nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer 
bei Aushändigung des Versicherungsscheins schriftlich, in 
drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den 
Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis 
über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht zum 
Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie. 
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Ver-
sicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der 
Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der 
Verbraucherinformation bei Vertragsschluss vereinbart werden. 
Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, 
spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der 
Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat 
der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach 
Absatz 1. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem 
Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat. 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine 
Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt 
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll; ist unwirksam. 
(5 )  (au fgehoben)  

 § 8 Stillschweigende Verlängerung; Kündigung; Widerruf 
 
(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein  
Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn 
es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist 
insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als 
ein Jahr erstrecken soll. 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen 
(dauernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf nicht 
weniger als einen Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf 
das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einver-
ständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten. 
(3) *2  Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als 
fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften 
oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens-
und Krankenversicherung. 
(4)  Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein 
Versicherungsverhältnis mit  einer längeren Laufzei t  als 
einem Jahr geschlossen. so kann der Versicherungsnehmer 
innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des 
Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluß gerichtete 
Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt 
erst zu laufen, wenn der Versichererden Versicherungsnehmer über 
sein Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die 
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, 
so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten 
Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der 
Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen 
Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem 
Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt 
ist. 

(5)  Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer 
innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Abschluss des Ver-
trages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt 
erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 
über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die 
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Beleh-
rung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung der 

§ 6 Obliegenheitsverletzungen 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb
eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen. 

*1) Auf Versicherungsverträge, die bis zum 31. Dezember 1994 zu von der 
Aufsichtsbehörde genehmigten Versicherungsbedingungen geschlossen werden. 
findet § 5a des Gesetzes über den Versicherungsvertrag keine Anwendung. 

*2) Für Verträge, die vor dem 25. 6. 1994 geschlossen wurden, gilt folgende Fassung 
von § 8 Abs. 3 VVG: 
(3) Der Versicherungsnehmer kann ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von 
mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum Ende des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen, es sei denn, dass
der Versicherer dem Versicherungsnehmer schriftlich vor Abschluss des Vertrages auch 
Verträge für die Dauer von einem Jahr, drei, fünf und zehn Jahren angeboten hat und
dabei auf Verträge mit einer Dauer von fünf und mehr Jahren einen Prämiennachlass ein-
räumt, dessen Vomhundertsatz mindestens der Dauer der Laufzeit entspricht. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf Verträge die vor dem 1. 1. 1991 geschlossen 
wurden. 
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ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Ver-
sicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertrag-
lichen Regelungen beruhen. 
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Ver-
sicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5a hat. 

§ 12 Verjährung; Klagefrist 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei 
Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt. 
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobe-
nen Anspruch unterAngabe der mit dem Ablauf der Frist verbunde-
nen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat. 

§ 16 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags 
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr 
erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die 
Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Ver-
sicherers, den Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als erheblich. 
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen 
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag 
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen 
Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungs-
nehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist. 

§ 17 Unrichtige Anzeige 
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, 
wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige 
gemacht worden ist. 
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem 
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18 Rücktritt des Versicherers 
(1) (aufgehoben) 

(2) Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand 
schriftlicher von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so 
kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstan-
des, nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im 
Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19 Vertragsabschluß durch Vertreter 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Ver-
treter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rück-
trittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Ver-
sicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne 
Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur 
Last fällt. 

§ 20 Rücktritt 
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer. Im Fall des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht 

in Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile ver- 
pflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen; eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfangs an zu ver-
zinsen. 

§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritts 
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall einge-
treten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl 
bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeige-
pflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-
falls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 22 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argl ist iger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 23 Gefahrerhöhung nach Vertragsabschluß 
(1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungs-
nehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung 
der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass 
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers 
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat 
er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24 Fristlose Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung 
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so 
braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats 
gegen sich gelten zu lassen. 
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

§ 25 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des 
§ 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver-
sicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die 
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers 
beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene 
Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, 
dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch 
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 26 Ausnahmen 
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn 
der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das 
Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der 
Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit 
veranlasst wird. 

§ 27 Ungewollte Gefahrerhöhung 
(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung 
der Gefahr unabhängig von dem Willen des 
Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden 
Anwendung. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der 
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu 
machen. 
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 § 28 Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige 
(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in 
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, 
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29 Unerhebliche Gefahrerhöhung 
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. 
Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn 
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Ver-
sicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt 
werden soll. 

§ 29a Gefahrerhöhung zwischen Stellung und Annahme des An-
trages 
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine 
in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungs-
antrags eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der 
Annahme des Antrags nicht bekannt war. 

§ 30 Teilrücktritt 
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach 
den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung 
berechtigt ist, in Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Per-
sonen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem 
Versicherer das Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den 
übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der 
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht 
geschlossen haben würde. 
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der 
Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Per-
sonen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kün-
digen; die Kündigung kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als 
den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der 
Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 
(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Per-
sonen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzun-
gen vor, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der 
Vorschriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur 
Leistung frei ist, so findet auf die Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 
entsprechende Anwendung. 

§ 31 Kündigung bei Prämienerhöhung 
Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die 
Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Mittei lung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Erhöhung das Versicherungsverhältnis kündigen. 

§ 38 Verspätete Zahlung der ersten Prämie 
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, 
wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten 
vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird. 
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch 
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

§ 39 Fristbestimmung für Folgeprämie 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schrift-
lich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; 

zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 
Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den 
Absätzen 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Frist-
bestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist 
unwirksam. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der 
Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist 
dergestalt erfolgen, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkte mit der Zahlung im 
Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen 
fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf 
der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist. 
(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen 
davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden 
sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der 
Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt. 

§ 40 Prämie trotz Aufhebung des Versicherungsverhältnisses 
(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer 
Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der 
Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt 
aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch den 
Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl 
die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er 
von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder 
von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung 
erst in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt 
ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht 
rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt 
dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden 
Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, 
so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Ist mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den 
Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag für die 
Geschäftsgebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen. 

§ 48 Gerichtsstand der Agentur 
(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abge-
schlossen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis 
gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes 
zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung 
seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer 
gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. 
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Verein-
barung nicht ausgeschlossen werden. 

§ 51 Überversicherung 
(1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, 
so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Ver-
sicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird. 
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch 
eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht 
oder ist sie die unvermeidliche Folge eine Krieges, so kann der Ver-
sicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom 
Eintritt der Überversicherung abstellen. 
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der 
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig; dem 
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des 
Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum 
Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis 
erlangt. 



8 

 

§ 55 Nur Ersatz des Schadens 
Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist 
als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls, nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den 
Betrag des Schadens zu ersetzen. 

§ 56 Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so 
haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu diesem Wert. 

§ 58 Mehrere Versicherungen 
(1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Ver-
sicherern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der ande-
ren Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen. 
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere 
Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Ver-
sicherungssumme anzugeben. 

§ 59 Doppelversicherung 
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren 
Versicherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzel-
nen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen 
wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Ver-
sicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass dem 
Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungs-
nehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens 
verlangen kann. 
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf 
eine der Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann 
der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den 
anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend 
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der 
Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er 
nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis 
hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in 
welcher er diese Kenntnis erlangt. 

§ 60 Beseitigung der Doppelversicherung 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die 
Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die 
mehreren Versicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, so kann der Versicherungs-
nehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und Prämien verlangen. 
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf 
der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. 
Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, 
erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich 
geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis 
erlangt hat. 

§ 62 Abwendung und Minderung des Schadens 
(1)   Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des 
Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens. zu sorgen und dabei die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, 
solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt 
und sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat 
der Versicherungsnehmer nach eigenem, pflichtmäßigen Ermessen 
zu handeln. 
(2)  Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei 
denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Ver-
sicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des 
Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht 
geringer gewesen wäre. 

§ 63 Aufwendungen für Schadensabwendung und -minderung 
Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, 
fallen, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur Last, 
soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für 
geboten halten durfte. Der Versicherer hat Aufwendungen, die in 
Gemäßheit der von ihm gegebenen Weisungen gemacht worden 
sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Er hat den 
für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen. 
Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach dem 
in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnisse zu erstatten. 

§ 66 Ermittlungskosten 
(1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die 
Ermittlung und Feststellung des ihm zur Last fallenden Schadens 
entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als 
ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war. 
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die 
Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes 
entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet 
war. 
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last 
fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Ver-
hältnis zu erstatten. 

§ 67 Gesetzlicher Forderungsübergang 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des 
Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Ver-
sicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versiche-
rungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur 
Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Ver-
sicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem 
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang 
ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der 
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

§ 68 Mangel des Interesses 
(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Un-
ternehmen oder sonst für ein künftiges lnteresse genommen ist, 
das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer 
von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer 
kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die 
er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von 
dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 
(3) Fäl l t  das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine 
behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der 
Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so 
gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer 
der Gefahrtragung entspricht. 
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(4)   Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall 
eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die lau-
fende Versicherungsperiode. 

§ 69 Eintritt des Erwerbers 
(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die 
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende 
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der 
Erwerber als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungs-
verhältnis gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung 
erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von Ihr Kenntnis 
erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs finden entsprechende Anwendung. 

§ 70 Kündigungsrecht 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in 
welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt. 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu 
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf 
den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versiche-
rung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der 
Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt. 
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften 
gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu 
zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine 
Haftung des Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen nicht 
statt. 

§ 71 Anzeige der Veräußerung 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Wird die Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Ver-
äußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, 
wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in 
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, 
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
ist. 

§ 79 Kenntnis und Verhalten des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten 
(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeu-
tung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch 
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht. 
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich 
war. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und bei der Schließung den Mangel des 
Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den 
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlos-
sen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 
(4) Ist dem Versicherungsnehmer nachgelassen, die Vollstreckung 
einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung abzuwenden, so hat auf sein Verlangen der Versicherer 
die Sicherheitsleistung oder Hinterlegung zu bewirken. Diese 
Verpflichtung besteht nicht über den Betrag der Versicherungs-
summe hinaus; haftet der Versicherer nach Absatz 2 für einen 
höheren Betrag, so tritt der Versicherungssumme der Mehrbeitrag 
hinzu. Der Versicherer ist von der Verpflichtung frei, wenn er den 
Anspruch des Dritten dem Versicherungsnehmer gegenüber als 
begründet anerkennt. 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 286 Verzugsschaden 
(1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug ent-
stehenden Schaden zu ersetzen. 
(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein 
Interesse, so kann dieser unter Ablehnung der Leistung Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßige 
Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden ent-
sprechende Anwendung. 

§ 288 Verzugszinsen 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert 
für das Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen 
Rechtsgrunde höhere Zinsen verlangen, so sind diese fortzuent-
richten. 
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen. 

Handelsgesetzbuch (HGB) 

§ 352 Gesetzlicher Zinssatz 
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der 
Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom 
Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld 
aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des 
Zinsfußes versprochen sind. 
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von 
Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darun-
ter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen. 

Zivilprozessordnung (ZPO) 

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand der juristischen Personen usw. 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der 
Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, 
Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, 
Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden 
können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich 
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als 
solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen 
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise 
besonders geregelter Gerichtsstand zulässig. 

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung 
oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus 
unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen 
ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der 
Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben 
werden, wo die Niederlassung sich befindet. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, die ein mit Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden 
versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirt-
schaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des 
Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen. 

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 
(1) Für Streit igkeiten aus einem Vertragsverhältnis und 
über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem 
die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht 
zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten 
Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen sind. 


